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Berufungsentscheidung 

Der Unabhängige Finanzsenat hat- über die Berufung der Bw Bw2 Haus Verkauf KG vom 

21. Dezember 2006 gegen die Bescheide des Finanzamtes Gänserndorf Mistelbach vom 

28. November 2006 betreffend Umsatzsteuer 1999-2001 entschieden: 

Die Berufung wird für zurückgenommen erklärt. 

Entscheidungsgründe 

In diesen Angelegenheiten erging ein Mängelbehebungsauftrag vom 22.6.2007 auch 

betreffend Umsatzsteuer 1999-2001, weil die Berufung vom 21. Dezember 2006 keine 

Begründung enthalten hatte. Der Berufungswerberin (Bw.) wurde darin eine Frist zur 

Behebung des Mangels bis 31.7.2007 gesetzt. Daraufhin brachte die Bw. ihre Eingabe vom 

20. Juli 2007 ein, die sich nicht auf Umsatzsteuer 1999-2001 bezogen hat. Eine weitere 

Reaktion der Bw. auf den Mängelbehebungsauftrag erfolgte nicht. 

Die Bw. zog ihren Antrag auf Entscheidung durch den gesamten Berufungssenat und auf 

mündliche Verhandlung in ihrer Eingabe vom 21. Dezember 2010 zurück. 

Daher war spruchgemäß zu entscheiden (§ 85 Abs 2 BAO). 

Klagenfurt am Wörthersee, am 30. Dezember 2011 


